
 für private Betreiber einer Solaranlage

Der Irrtum mit der Wohngebäudeversicherung. 

�Wenn meine Solaranlage auf dem Dach oder der Fassade des Wohnhauses installiert ist,
besteht ausreichend Versicherungsschutz über meine Verbundene (Wohn-)
Gebäudeversicherung (VGV).š

Irrtum. Bei einer nachträglich installierten Solaranlage entspricht die ursprünglich vereinbarte
Wohngebäude-Versicherungssumme nicht mehr Ihrem tatsächlichen Absicherungsbedarf.
Ihre Solaranlage ist eine wertvolle Investition, die entsprechend Œ oft gegen Mehrbeitrag Œ
zusätzlich versichert werden muss.
Üblicherweise sind auch nur die klassischen Gefahren Feuer, Sturm, Hagel und
Leitungswasser gedeckt. Was Sie wissen sollten: Im Ernstfall können Sie bei einer zu
niedrigen Versicherungssumme auf den Kosten sitzen bleiben. Sie sind in diesem Falle
unterversichert. Die Wohngebäudeversicherung leistet nur anteilig, im schlimmsten Fall
überhaupt nicht.
Deshalb LUMIT ® : 

Sach-Versicherung: Schutz gegen nahezu alle Gefahren 

Ausfallkosten-Versicherung: Ersetzt den Ertragsausfall bei Stillstand der Anlage

Betreiber-Haftpflicht-Versicherung: Schutz vor Ansprüchen Dritter, bei Schäden auf
angemieteten Dachflächen

Haftpflicht-Versicherung: Schutz vor Gefahren aus dem Betrieb von Solaranlagen auf dem
eigenem Grundstück

Montage-Versicherung: bei Schäden während der Montagedauer

Zögern Sie nicht. Lassen Sie sich doch einfach ein unverbindliches Angebot erstellen. Hier 
klicken  

�Vollkaskoschutzš mit der LUMIT®  Sach-Versicherung (Allgefahren) 

Ihre Solaranlage ist �vollkaskoversichertš mit der LUMIT® -Allgefahrendeckung für:
Œ klassische Gefahren wie Feuer, Sturm, Leitungswasser und Hagel
Œ Gefahren, die von Mensch oder Tier ausgehen, wie Diebstahl oder Marderbiss
Œ technische Gefahren z.B. Kurzschluss oder Überspannung
Œ sonstige Gefahren wie Schneedruck, Glasbruch oder höhere Gewalt

Neu!  Beitragsvorteil für qualitativ hochwertige Anlagen von bis zu 30 Prozent.
Wir versichern das Erdbebenrisiko  für fast alle Regionen.

http://91.199.192.76:82/cgi-bin/secure_auswahl.pl?/privatkunden/lumit/dialog/
http://91.199.192.76:82/cgi-bin/secure_auswahl.pl?/privatkunden/lumit/dialog/


Anlagenschutz auf allen Gebäuden,  auch wenn diese landwirtschaftlich genutzt werden.
Neuwertentschädigung!  Wird Ihre Anlage oder Teile davon zerstört oder gestohlen,
entschädigen wir Ihnen die zum Zeitpunkt des Schadens marktüblichen 
Anschaffungskosten.
Inklusive!  Vorsorgeversicherung: Stellt sich im Schadenfall heraus, dass Ihre
Versicherungssumme zu niedrig veranschlagt war, erstatten wir einen 10% höheren 
Betrag.
Inklusive!  Wenn Ihre Anlage infolge eines Brandschadens am Gebäude für die
Instandsetzungsarbeiten abgebaut werden muss, sind die De- und Remontagekosten bis
2.500 Euro mitversichert.
Inklusive!  Kann Ihre Photovoltaikanlage infolge eines versicherten Sachschadens keine
Energie mehr produzieren, erstatten wir für Anlagen von bis zu 10 kWp Leistung die
entfallende Einspeisevergütung ohne Beitragszuschlag.
Inklusive!  Im Schadenfall sind Aufräumungs- und Entsorgungskosten sowie Kosten für
das Ausleihen und Aufstellen von Gerüsten und Arbeitsbühnen bis 15.000 Euro 
mitversichert.

nach oben

LUMIT®  -Ausfallkosten-Versicherung für Photovoltaikanlagen 

Die Ausfallkosten-Versicherung zahlt Ihnen während der Zeit, in der Ihre Anlage aufgrund
eines versicherten Sachschadens entweder stillsteht oder sich deren Leistung reduziert, eine
pauschale Entschädigung für Ihren Ertragsausfall. 

Ab dem 1. Tag! Bis 10 kWp ohne Selbstbehalt.  Die Ausfallkosten-Versicherung leistet
bei Anlagen bis 10 kWp ab dem Tag, an dem Ihre Anlage keine Energie mehr produzieren 
kann.
Extra lange Entschädigungsdauer  von bis zu 12 Monaten, bei Feuer- und
Sturmschäden, wenn sich die Reparatur verzögert, weil das Gebäude, auf dem sich die
Anlage befindet, wieder aufgebaut werden muss.

Wir ersetzen Ihren Ertragsausfall: 

Tagesentschädigung pro kWp  

von April bis September 2,00 EUR 

von Oktober bis März 1,00 EUR 

nach oben

LUMIT®  -Betreiber-Haftpflichtversicherung 



Während der Montage oder des Betriebs Ihrer Solaranlage auf einer angemieteten
Dachfläche kann es beispielsweise vorkommen, dass bei der Installation der Modultische
das Dach beschädigt wird.
Mit LUMIT®  können Sie auch diese kostspieligen Schäden am Gebäude richtig absichern, 
neben
Œ Bauherrenrisiko
Œ Verkehrssicherungspflicht
Œ Haftungsrisiko durch Einspeisung in das Netz eines Energieversorgers
Œ Umweltschadenrisiko
Egal, ob Sie über die Mannheimer Privat- bzw. Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht oder
über die LUMIT® -Betreiber- Haftpflicht abgesichert sind, profitieren Sie von unseren 
Leistungen:

Wir stellen Sie von unberechtigten Schadenersatzansprüchen frei, prüfen die
Haftungsfrage sowie die angemessene Höhe des Schadenersatzes. 
Berechtigte Ansprüche werden befriedigt und unberechtigte abgewehrt. 
Kommt es zu einem Rechtsstreit, führen wir den Prozess für Sie und tragen die Kosten.

nach oben

LUMIT® -Haftpflicht-Versicherung 

Deckungslücke Œ Stromeinspeisung: Bei der Einspeisung von Solarstrom in das Netz eines
Energieversorgungsunternehmens handelt es sich grundsätzlich um eine unternehmerische
Tätigkeit, die normalerweise nicht über die Privathaftpflicht- oder Haus- und
Grundbesitzer-Haftpflicht-Versicherung abgedeckt ist. Die Mannheimer schließt die Lücke!
Für Anlagen auf eigenen Grundstücken:  Mannheimer Privat- bzw. Haus- und 
Grundbesitzer-Haftpflicht
Deckungsumfang:  Privat- bzw. Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht als Privatperson
+ inklusive:  Gefahren aus dem Besitz und dem Betrieb von Solaranlagen auf dem eigenen
Grundstück (auch durch das Einspeisen von Strom in das öffentliche Netz) .

nach oben

LUMIT® -Montage-Versicherung 

Was tun Sie, wenn z. B. die Solarmodule auf Ihrem Grundstück vor der Montage beschädigt
oder gestohlen werden? Der Errichterbetrieb, bei dem Sie die Solaranlage gekauft haben,
haftet nur bis zur Zustellung der von Ihnen erworbenen Teile. Für Schäden, die bei der
Lagerung auf Ihrem Grundstück auftreten, sind Sie selbst verantwortlich. Hier kann es
schnell teuer werden.
Im Rahmen der LUMIT ® -Montage-Versicherung sind unvorhergesehen und plötzlich
eintretende Schäden während der Montagedauer abgesichert:  

Wir ersetzen Ihnen bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen den Zeitwert, bei
beschädigten Sachen die Wiederherstellungskosten.
Ein weiterer Vorteil für Sie! Bei Montage und Probebetrieb sind Sie sogar gegen
menschliches und technisches Versagen abgesichert.

nach oben



Impressum:
LUMIT®  und das Mannheimer Firmenlogo sind eingetragene Marken der Mannheimer
Versicherung AG.


